
Die K ostenentscheidung erfo lg t aus § 353 StPO in Ver
bindung m it § 2 der S trafrechtskostenverordnung vom 
15. M ärz 1956.

gez. Sauer gez. Schneider gez. N iem ann
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U rteil des K reisgerichts Dessau
vom 23. A pril 1958 

— S 137/58 —
— K I  132/58 —

D er A ngeklagte w ird wegen Staatsverleum dung und 
Bedrohung m it einem Verbrechen zu einer

G esam tstrafe von 10 (zehn) M onaten Gefängnis ver
u rteilt.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

D er A ngeklagte w ar Dozent der Technischen Betriebs
berufsschule. Da er ein überhöhtes Dozentengeld be
kommen hatte , w urde er seiner Funktion als stellver
tre tender Leiter der technischen Betriebsberufsschule 
entbunden. E r w ar jedoch, da er einen N ebenvertrag 
als freischaffender Dozent hatte , bis zum Abschluß 
des Sem esters, und zw ar bis F eb ruar des Jah res 1958, 
w eiterhin als Dozent tä tig . Am 4. F eb ruar 1958 bekam  
er eine A brechnung gem äß der rechtlich festgelegten 
V ergütung. E r w ar darüber v e rä rgert und nicht dam it 
einverstanden.
Am 6. F eb ruar 1958 erschien er im angetrunkenen Zu
stande zum U nterricht, um  über technisch begründete 
A rbeitsnorm en zu sprechen. Es entstand eine D iskus
sion, in welcher zum  A usdruck kam , daß der Ange
klag te zu unserem  S taa t negativ  eingestellt ist. E r 
brach te un ter anderem  zum Ausdruck, er sei n icht all
wissend wie W alter U lbricht. E r  wurde daraufhin  von 
den Teilnehm ern des Lehrganges als Dozent aus dem 
U nterrich t verwiesen.
Am gleichen Tage begab er sich, nachdem  er bereits 
vor der U nterrichtsstunde in der G aststä tte  G raul Bier 
getrunken hatte , wiederum nach dort, und begann dann 
seiner V erärgerung  m ehr und m ehr L uft zu machen. 
Diese drückte sich jedoch darin  aus, daß er lau t grölte 
„gebt m ir ein M aschinengewehr und 500 Schuß Muni
tion, dann lege ich die Lumpen alle um “. Zu dem Zeu
gen M. sagte er, „und dich schieße ich m it ab “. Ob
wohl m an versuchte, den A ngeklagten zu beruhigen, 
randalierte  er w eiter und sprach dem Alkohol m ehr 
und m ehr zu. W as er im  einzelnen noch zum Ausdruck 
brachte, konnte nicht festgeste llt werden.
Dieser Sachverhalt wurde in der H auptverhandlung 
durch die A ussage der Zeugen H., M. und Z. sowie 
durch die A ussage des A ngeklagten bestätig t. Der A n
geklag te g ibt zu, daß er im Verlaufe der U nterrich ts
stunde deshalb geäußert hätte , er w äre nicht allwissend 
wie W alter U lbricht, weil er das W issen dieses Genossen 
durchaus so hoch einschätze, daß er n icht heranreicht. E r 
h ä tte  dam it jedoch keinesfalls beabsichtigt, W alter 
U lbricht zu negieren oder zu verleumden. E r sei an 
diesem Tage sehr erreg t gewesen. Der ganze T ag  w äre 
fü r ihn ein schw arzer gewesen. Daran, daß er sich in 
der G aststä tte  Graul g äußert haben soll, gebt m ir ein 
M aschinengewehr und 500 Schuß Munition, dann lege 
ich die Lumpen alle um, wollte er sich ers t nicht er
innern. E r gab dann aber zu, daß sich diese Ä ußerung 
von ihm gegen die Funktionäre der B etriebsleitung des 
VEB W aggonbau richtete, weil er sich zu U nrecht be
handelt fühlte. W ährend der gesam ten H auptverhand

lung bem ühte sich der A ngeklagte, sich ins rechte 
L icht zu setzen. E r w ar nu r nach eingehender A uffor
derung dazu zu bewegen, zu seinen Ä ußerungen selbst 
S tellung zu nehmen, wich jedoch sofort wieder davon 
ab, um  erneut dam it zu beginnen, das aufzuzählen, 
was er bisher geleistet hat. Das G ericht ha tte  den E in
druck, daß der A ngeklagte ein Mensch ist, der ledig
lich dann fü r unseren S taa t arbeitet und spricht, wenn 
er sich davon Vorteile erhofft. Die Beurteilungen des 
A ngeklagten vom VEB W aggonbau sind bezeichnend 
dafür, daß es sich bei dem A ngeklagten um einen poli
tisch  ungefestigten Menschen handelt, der seine T ätig 
keit als Dozent rein  routinem äßig ausführte. E r w ird 
dahingehend charak terisiert, daß sich seine ehemalige 
Zugehörigkeit zur NSDAP noch in vielen seiner Dis
kussionen ausgedrückt hat.

Das G ericht stellte fest, daß der A ngeklagte einen 
B ürger unserer D eutschen D em okratischen Republik, 
und zw ar den Genossen W alter U lbricht, wegen seiner 
staatlichen T ätigkeit öffentlich dadurch verächtlich ge
m acht hat, indem er behauptete, dieser Genosse sei 
allwissend. Die B ehauptung wurde vom A ngeklagten so 
vorgetragen, daß darun ter keineswegs eine A nerken
nung des vorhandenen W issens des Genossen W alter 
U lbricht zu verstehen ist. Der A ngeklagte h a t sich da
m it gern. § 20 des StEG einer S taatsverleum dung schul
dig gem acht und is t danach strafrechtlich  veran tw ort
lich.

D er A ngeklagte h a t w eiterhin die F unktionäre der 
Betriebsleitung des VEB W aggonbaus m it einem V er
brechen bedroht, indem er zum A usdruck brachte, daß 
m an ihm ein M aschinengewehr und 500 Schuß M unition 
geben sollte, und daß er dann diese Lumpen alle um 
legen würde. E r h a t dadurch den T atbestand des § 241 
StGB erfüllt, so daß er auch nach diesem strafrechtlich  
verantw ortlich ist.

Der S taa tsanw alt b ean trag te  fü r den A ngeklagten we
gen S taatsverleum dung eine G efängnisstrafe von sechs 
Monaten, und wegen Bedrohung m it einem Verbrechen 
eine G efängnisstrafe von fünf M onaten, zugleich m it 
dem A nträge gern. § 74 StGB, daraus eine G esam tstrafe 
von zehn M onaten zu bilden.

Diesem A nträge des S taatsanw altes wurde von dem 
Gericht in vollem U m fange entsprochen. Es ist der Mei
nung, daß m an nicht zulassen kann  und darf, daß sich 
ein B ürger unserer Deutschen D em okratischen Repu
blik so verhalten  kann  wie es der A ngeklagte getan  
hat. Es ist w eiterhin der Meinung, daß besonders der 
A ngeklagte zu überprüfen hat, wie er in unserem  S taa t 
leben konnte, und welche M öglichkeit der Entw icklung 
und W eiterbildung er in unserem  S taa te  hatte . Der A n
geklagte ha t allen Grund, einmal darüber nachzuden
ken, welche Bedeutung die E rrich tung  unseres S taates 
fü r alle W erk tätigen  der Deutschen D em okratischen 
Republik hat. E r  h a t keinen Grund, sich darüber zu 
em pören oder sich dagegen aufzulehnen, wenn v eran t
wortliche F unktionäre einer Betriebsleitung die Gesetz
lichkeit in der Deutschen D em okratischen Republik 
einhalten. D er A ngeklagte bildet keine Ausnahme, und 
er ist wie kein anderer dazu berechtigt, auf Kosten 
der anderen W erktätigen  persönliche Vorteile fü r sich 
zu fordern  oder zu billigen. Seine gesam te V erhaltens
weise h a t gezeigt, daß er keineswegs so wie er angibt, 
die In teressen unseres S taates v ertritt, sondern daß er 
im  Gegenteil eine innere E instellung zu diesem S taa t 
aufweist, die sich unsere W erk tätigen  nicht bieten 
lassen. Das ist ihm durch eine ganz empfindliche S trafe 
k la r zu machen. E r soll endlich einmal darüber nach- 
denken, w as er als B ürger unserer Deutschen Demo
kratischen Republik im Interesse all unserer W erk
tä tigen  seinem eigenen S taa t schuldig ist.
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